
Keine  inländische  Besteuerung
rückgezahlter
Sozialversicherungsbeiträge  bei
Auslandstätigkeit
Rückgezahlte  Sozialversicherungsbeiträge,  d.h.  rückgezahlte  Pflichtbeiträge,
sofern diese zur Gänze oder teilweise aufgrund des Vorliegens von Bezügen und
Vorteilen  aus  einem Dienstverhältnis  einbehalten  worden waren,  gehören als
gleichsam  rückgängig  gemachte  Werbungskosten  zu  den  Einkünften  aus
nichtselbständiger Arbeit und sind im Regelfall steuerpflichtig. Das BFG hatte
sich  (GZ  RV/7103519/2019  vom  1.  Oktober  2020)  mit  der  Frage
auseinanderzusetzen, ob die österreichische Steuerpflicht auch gilt, wenn es sich
um die Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen i.Z.m. einer im Ausland
ausgeübten Tätigkeit handelt.

Konkret ging es darum, dass ausschließlich Auslandseinkünfte bezogen worden
w a r e n ,  w e l c h e  v o n  Ö s t e r r e i c h  n a c h  d e m  g e l t e n d e n
Doppe lbesteuerungsabkommen  unter  Berücks icht igung  des
Progressionsvorbehalts  steuerfrei  gestellt  wurden  –  Österreich  hatte  also
keinerlei  Besteuerungsrecht  daran.  Seitens  des  Finanzamts  wurden  die
rückgezahlten Sozialversicherungsbeiträge steuerpflichtig behandelt, indem sie
als rückerstattete Werbungskosten, welche von inländischen Einkünften in Abzug
gebracht  worden  waren,  interpretiert  wurden.  Das  BFG  widersprach  jedoch
dieser Ansicht und bezog sich dabei auch auf einen ähnlich gelagerten, länger
zurückliegenden Fall. Damals waren rückerstattete Sozialversicherungsbeiträge
nicht als steuerpflichtige Einkünfte gewertet worden, sofern durch deren Abzug
kein  steuerlicher  Vorteil  erlangt  werden  konnte.  Hintergrund  war,  dass  die
Sozialversicherungsbeiträge  nicht  i.Z.m.  steuerpflichtigen  Einkünften  standen
und somit nicht als Werbungskosten steuerlich abzugsfähig waren.

Wenngleich es sich im vorliegenden Fall nicht um steuerfreie Einkünfte drehte,
hat Österreich auch diesmal aufgrund des DBA kein Besteuerungsrecht an den
ausländischen Einkünften, weshalb die gleiche Logik zur Anwendung gelangt.
Dem BFG folgend erhöhen die  rückgezahlten  Sozialversicherungsbeiträge die
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Progressionseinkünfte – es kommt jedoch zu keiner Besteuerung in Österreich.
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